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 Veröffentlicht am 18.02.1959

Norm

EheG §42 Abs2

Rechtssatz

Es ist nicht notwendig, daß der kranke Verlobte die ganze medizinische Bedeutung seiner Krankheit kennt: er hat all

sein Wissen um die Krankheit seinem Verlobten mitzuteilen. Tut er das nicht und ist das, was er selbst über die

Krankheit weiß, doch so schwerwiegender Natur, daß der Verlobte, wenn er davon Kenntnis gehabt hätte, bei richtiger

Würdigung des Wesens der Ehe von deren Eingehung abgesehen hätte, dann tri9t ihn ein Verschulden an der

Aufhebung der Ehe.
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Vgl; Beisatz: Hier: Mitteilung über Transsexualität. (T1)
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